
G e m e i n s a m e   W a h l b e k a n n t m a c h u n g 
der Städte Bassum, Diepholz, Sulingen, Syke und Twistringen, der Gemeinden Stuhr, 
Wagenfeld und Weyhe, sowie der Samtgemeinden „Altes Amt Lemförde“, Barnstorf, 
Bruchhausen-Vilsen, Kirchdorf, Rehden, Schwaförden und Siedenburg 
 
1. Am 9. Juni 2024 findet in der Bundesrepublik Deutschland die 
 

Wahl zum Europäischen Parlament 
 

statt.  
Die Wahl dauert von 08.00 bis 18.00 Uhr. 

 
2. In den Wahlbenachrichtigungen, die den wahlberechtigten Personen bis zum 19.05.2024 

übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem die 
wahlberechtigte Person zu wählen hat. 
 
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses am Wahltag um 
15:30 Uhr in der Graf-Friedrich-Schule in Diepholz zusammen.  

 
3. Jede wahlberechtigte Person kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in des-

sen Wählerverzeichnis sie eingetragen ist. 
 
Die wahlberechtigten Personen haben die Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen 
Personalausweis – Unionsbürgerinnen und Unionsbürger einen gültigen Identitätsaus-
weis – oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jede Wählerin und jeder Wähler erhält bei Betre-
ten des Wahlraums einen Stimmzettel ausgehändigt. 
 
Jede Wählerin und jeder Wähler hat eine Stimme. 
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer die Bezeichnung der Partei und 
ihre Kurzbezeichnung bzw. die Bezeichnung der sonstigen politischen Vereinigung und ihr 
Kennwort sowie jeweils die ersten 10 Bewerberinnen oder Bewerber der zugelassenen 
Wahlvorschläge und rechts von der Bezeichnung des Wahlvorschlagsberechtigten einen 
Kreis für die Kennzeichnung. 
 
Die wählende Person gibt ihre Stimme in der Weise ab, dass sie auf dem rechten Teil des 
Stimmzettels durch ein in einen Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig 
kenntlich macht, welchem Wahlvorschlag sie gelten soll. 
 
Der Stimmzettel muss von der wählenden Person in einer Wahlkabine des Wahlraums oder 
in einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass 
die Stimmabgabe nicht erkennbar ist. 
 
In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt werden. 
 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung und 
Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jede Person hat Zutritt, 
soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist.  
 

5. Wählerinnen und Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Landkreis 
Diepholz, in dem der Wahlschein ausgestellt worden ist, 
 
  a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk des Landkreises Diepholz oder 
 
  b) durch Briefwahl 



 
teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen Wahlschein, 
einen amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen weißen Stimmzettelumschlag sowie einen 
amtlichen roten Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel 
(in verschlossenem Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so recht-
zeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle übersenden, dass er dort spä-
testens am Wahltag bis 18.00 Uhr eingeht.  
 
Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 

6. Jede wahlberechtigte Person kann ihr Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. 
Das gilt auch für wahlberechtigte Personen, die zugleich in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union zum Europäischen Parlament wahlberechtigt sind. Eine Ausübung des 
Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle der wahlberechtigten Person ist unzulässig (§ 6 
Abs. 4 des Europawahlgesetzes).  
 
Eine wahlberechtigte Person, die des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an 
der Abgabe ihrer Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person be-
dienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer von der wahlbe-
rechtigten Person selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzu-
lässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die selbstbe-
stimmte Willensbildung oder Entscheidung der wahlberechtigten Person ersetzt oder verän-
dert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 6 Absatz 4a des Europa-
wahlgesetzes). 
 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das Er-
gebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Unbe-
fugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahlentscheidung der 
wahlberechtigten Person oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung der wahlberechtigten 
Person eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetz-
buches). 
 

7. In den Urnenwahlbezirken 
 
a. Stadt Diepholz – Wahlbezirk 02009 (Feuerwehrgerätehaus Heede) 
b. Stadt Syke – Wahlbezirk 04029 (Dorfgemeinschaftshaus Heiligenfelde) 
c. Samtgemeinde Rehden – Wahlbezirk 13005 (Grundschule Wetschen) 
 
werden Stimmzettel für wahlstatistische Auszählungen verwendet, aus denen Geschlecht 
und Geburtsjahrgruppe der wählenden Person zu erkennen sind. Dabei werden die Ge-
burtsjahrgänge zu sechs großen Gruppen zusammengefasst, sodass keine Rückschlüsse 
auf das Wahlverhalten möglich sind. Die Auswertung für statistische Zwecke erfolgt getrennt 
von der Stimmenauszählung nach Abschluss der Wahl durch das Niedersächsische Lan-
desamt für Statistik unter dem Schutz des Statistikgeheimnisses. Somit werden Wählerver-
zeichnisse und gekennzeichnete Stimmzettel nicht zusammengeführt. Das Verfahren ist 
nach dem Gesetz über die allgemeine und die repräsentative Wahlstatistik bei der Wahl 
zum Deutschen Bundestag und bei der Wahl der Abgeordneten des Europäischen Parla-
ments aus der Bundesrepublik Deutschland (Wahlstatistikgesetz – WStatG) zulässig. Bei 
diesem Verfahren ist jede Verletzung des Wahlgeheimnisses ausgeschlossen. 
 

Bassum, Diepholz, Sulingen, Syke, Twistringen, Stuhr, Wagenfeld, Weyhe, Lemförde, Barnst-
orf, Bruchhausen-Vilsen, Kirchdorf, Rehden, Schwaförden, Siedenburg, den 25.05.2024 
 
Stadt Bassum  Gemeinde Stuhr   Samtgemeinde Bruchhausen-Vilsen 
Der Bürgermeister Der Bürgermeister   Der Samtgemeindebürgermeister 
 
Stadt Diepholz  Gemeinde Wagenfeld   Samtgemeinde Kirchdorf 
Der Bürgermeister Der Bürgermeister   Der Samtgemeindebürgermeister 



 
Stadt Sulingen  Gemeinde Weyhe   Samtgemeinde Rehden 
Der Bürgermeister Der Bürgermeister   Der Samtgemeindebürgermeister 
 
Stadt Syke  Samtgemeinde „Altes Amt Lemförde“ Samtgemeinde Schwaförden 
Die Bürgermeisterin Der Samtgemeindebürgermeister Der Samtgemeindebürgermeister 
 
Stadt Twistringen Samtgemeinde Barnstorf  Samtgemeinde Siedenburg 
Der Bürgermeister Der Samtgemeindebürgermeister Der Samtgemeindebürgermeister 


